
 

Beiblatt zur Verarbeitungstätigkeit „Erstellung einer Geburtsurkunde“: 

 

Gem. § 21 PStG: 

Vornamen und der Geburtsname des Kindes, Ort sowie Tag, Stunde und Minute der Geburt, das 

Geschlecht des Kindes, die Vornamen und die Familiennamen der Eltern, ihr Geschlecht, ggf. 

Religionszugehörigkeit. 


